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AMTSGERICHT OTTWEILER

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

ln dem Rechtsstreit

- Klägerin -

gegen

- Beklagle -

hat das Amtsgerichl OTTWEILER

wegen Forderung



für R6cht erkannt:

Dle Beklagte wird verurteilt, an die Klägorin € 1Sg,35 nebst Zinaen in Höhe von S pro.
zenlpunKen über dem Basiszlnssak seit dem 0.i.02.2006 zu zählen.

im Verfahren gemäß S 495 a ZpO nach Schriftsatzfrist bis zum 19.09.2006

durch

.
Die Beklagte t|ägt die Kosten des Rechtsstrgits.

l .
Das Urteil lst vorläufig vollstreckbar.

tv.
Dle Berufung wird nlchl zugelassen.

Entscheiduhqsoründe:

(Ohne Tatbestand und vereinfacht gemäß SS 4gS a, 313 a ZpO).

Die Klage ist n vollem Umfang begründet.

Die Klägerin hat einen Ansprueh auf Zahlung von SchadensersaE in beantragter und zuer-
kannter Höhe von € 158,35 nebst Verzugszinsen gegen die Bektagte aus SS!23 t, 24S ff.,
288.286 BGB.

Soweit d e Parteien im Rahmen des vo.liegenden Rechtsstreits nur noch um resfltche
Rechtsanwa tskosten, resultierend a!s der Regulierung des Verkehrsunfa'les vom'4 08.2005 ln Bubach-Catmesweiter an dem das Fahzeug!er Versiche,ungsnehmedn der
Seklagten beleiligt war, streiten, so isl der Klägerin aus Anlass des Verkehrsulnfalles, für den
cie Beklagte dem Grunde nach zu 100 % nach dem übereinstimmenden Vortrag beider
Parteien haftet, ein Schaden In Höhe van resü chen € 158,35, resultierend aus Rechts-
anwallskosiennote vom 18.01 2006, entstanden, den die Beklaate zu erstatten hat



Es stehl außer Zweiiel und wird auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt, dass die
Haftpflichtversicherung grundsätzlich dazu verpflichtet ist, a!ch die im Zusammenhang mil
der Verlfetung des Geschädigten entsiehendon Rechtsanwaliskosten zu {rbernehmen, da
die Rechtsanwaltskosten eine adäquat kausale Schadensfolge darstellen-

Das Gericht ist zu der Überzeugung gelangt, dass im vor iegenden Fall die gemäß Kosten'
rechnung vom '18.01.2006 abgerechnete Geschäftsgebütrr gemäß W RVG Nr 2300 n.F. in
Höhe von '1,8 n cht zu beanstanden isl.

Gemäß der entsprechenden Vorschrift des Vergütungsverzeichnisses beltägt die Rahmen'
gebühr eifer Geschäftsgebühr für dje außergerichtliche lätigkeit des Rechtsanwalts in einer
bürgedich-fecirtlichen Angelegefheit zwischen 0,5 und 2,5, wobei der Rechtsanwalt mell
als 1 ,3 jedoch nur dann verlangen kann, wenn die Täligkeit umfangreich oder schwierig waf.

Vorliegend Fall hat die Klägerin substantiiert dargelegt, dass die Tätigkeit ihres Rechis-
anwaltes im vorliegenden Fall zumindest umfangreich war, so dass von daher die Uber-
schreitung des Schwellenwertes von 1,3 als angemessen anzusehen ist, Bei der
Uberprutung der Frage, ob die Täligkeil des Rechlsanwalts umfangreici war oder nicht isl
auf den umfang der gewechselten Schriftsätze, aber auch auf die von dem Rechtsanwall
zum Betreiben des Geschäfts erforderlichen weiteren Tätigkeiten, die mii der Geschäfls-
gebühr nach Nr. 2300 W abgegolten sein so len, abzuslellen; anders als bei der BRAGO zu
S 118 deckt nämlich die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 n F. nicht nur die außergerichtliche
Täligkeit des Rechtsanwalts gegenüber dem Gegner ab, sondern das Belreiben des
Geschäfts einschließlich def Information und der Teihahme an Besprechungen sowie das
l\ritwirken bei der Gestaltung, beispielsweise eines Vertrages. Insbesonderc vor dem
Hintergrund, dass eine gesprechungsgebühr - entgegen den Vorschriften der BRAGO -
.richt mehr vorgesehen lst, muss bei der Bewertung der Angelegenheit als umfangreich
gerade auch berücksichtigt werden, dass im vorliegenden Fall nach dem überein-
stimmenden Vortrag der Parteien mehrere Telefonate und damit Besprechungen zwlschen
dem Rechtsanwalt der Klägetin und der Beklagten stattgefunden haben, wofür nach altern
Recht zusätzlich eino Besptechungsgebühr angetallef wäre. Dass im Hinblick auf die
erziglte verglelchsweise Einigung der Rechtsanwalt daneben eine Einigungsgebuhr in HÖhe
von 1,5 beanspruchen kann, steht der Beurteilung der Angelegenheit als umfangreich nicht
entgegen. Denn die Einigungsgebühr entsteht - wle dies auch schon zu Zeiten der BRAGo
war - parallel zu der Geschäftsgebuhr und soll den Rechtsanwalt für den vergleichsweisen
Abschluss def Angelegenheit gesondert entlohnen.

Das Gericht ist daher zu der Auffassung gelangt, dass bereils schon a!5 Anlass der
|rnstreifig slattqefr.rndenen mehrersn Telefonate zwischen dem Sachbearbeilef det
Beklagten und dem Rechtsanwalt der Klägerin hier m vorliegenden Fall die Ubefschreitung
des Schwellenwerts von 1.3 angezeigt war (vgl. Gerold/Schmidw. Eicken, RVG-Kommentar,
60. Aufl., zu W 2400, RN 10'1), ml1 der Maßgabe, dass beim Wegfal der Besprechungs-
gebühr grundsätz ich die Mittelgebühr von 1,5 anzuwenden sei.

Der von der K ägerin präsentierte außergefichtliche Schriftverkehr war im vorliegenden Fall
auch überdurchschnittlich umfangreich, und zwar trotz des Umstandes, dass die grund-
sätzliche Haftung der Beklagten nicht infrage stand. Die Klägein hat zahlreiche Schreiben
ihres Rechtsanwaltes an die Beklagte sowie an die beteiligten Arzte, an behördlche Stellef
und an die Klägerin zu ihrer lnforrnation eingereicht, die nicht notwendige.weise mit der
Abwick ung e nes unproblematischen Verkehrsunfalles einh€rgehen.

Der von dem Rechlsanwalt bei der Abfassung seiner GebLlhfennote vom 1801 2006
zugrunde gelegte Gebülrrenanleil von 1,8 fü. die Geschäftsgebi:hr untediegt dahef keinen
durchgreifenden Bedenken, denn er war zumindest im Hinblick alf eln Regelkriterium im
S nn des S 14 RVG, nämlich den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit, irn vor iegenden Fall
g e rechtfertigt.



Da somit der zugrunde gelegt€ Rechnungsbelrag
Beklagte daher antragsgemäß zu verurteilen.

ficht zu beanstanden war, war die

Bedenken an der Aktivlegitimation bestehen nicht, da sich ein ursptünglicher Freistellungs'
antrag gemäß $ 257 BGB ohnehin aufgrund der beharrlichen Zahlungsveffeigerung der
Beklagten in einef Schadensersatzanspruch und damit zahlungsanspruch umgewandelt
hat. ALrf die Frage, ob die Klägerln daher die Kostennote lhres Rechtsanwaltes ausgeglichen
hat oder nicht, kam es im vorliegenden Fall nichl an.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus SS 9'1 l, 708 Nr. 11, 711 und 713 ZPO

Die Berufung gegen die Entscheidung war nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine
grundsätzlich€ Bedeutung hat und elne Entscheidung des Befulungsgerichts weder zur
Herbeiführung einer einheitliehen Rechtsprechung noch zur Fortfilhrung derselben geboten
erscheint.

in der Geschäftsstelle
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